
Landtag Rhelnland-Pfalz 
(IV. Wahlperiode) 

Drucksachen Abteilung II 

Nr. 56 

Änderungsantrag 
des llaupta usschusses 

zur Drucksache 11/.t2 
. Landesgesetz zur Förderung des Schulbaues in Rheinland-Pfalz -

(s. auch Drucks. II/50) 

Der Lundtag wolle beschließen: 

In § 1 Ab::;. 2 wird „RHO" ersetzt durch „Reichshaushaltsordnung". 
In § 2 erhält Satz 2 und 3 folgende Fassung: 

.,Ober die Verteilung der Mittel ent::;cheidet der Minister für Unter
richt und Kultus im Benehmen mit dem Minister des Innern und 
dem Ministet· für Finanzen. Die Richtlinien über die Gewährung 
von Zuschüssen für Schulbauten sind sinngemäß anzuwenden." 

§ 4 crhi:ilt folgende Fassung: 
„Die den Gemeinden und Landkreisen als Baulastträgern aus dem 
Sondervermögen zufließenden Mittel sind keine zweckgebundenen 
Zuweisungen im Sinne des Landesgesetzes über den Finam:aus
glcich in Rheinland-Pfalz. Sie werden außerhalb des Steuerver
bundes gewährt." 

Mainz, den 27. Oktober 1959 
gez. Roth 
Vorsitzender 

Ausgegeben am 5. November 1959 


